
Beschluss:  
 
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung einer 
Übernachtungssteuer - Übernachtungssteuersatzung (ÜStS) vorbehaltlich der Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig. 
 
 
 
 
 
 
 


